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 Veröffentlicht am 11.05.1994

Norm

JN §99 Abs1

Rechtssatz

Für das Vorliegen des Vermögensgerichtsstandes nach § 99 Abs 1 JN muß das Vermögen von einer solchen Art und

einem solchen Umfang sein, daß es eine Verwaltung im Inland erfordert, weil das Erfordernis einer

Vermögensverwaltung als teilweise "Ansässigkeit" des belangten Beklagten in Vermögensangelegenheiten betrachtet

werden kann. Dieser Umstand ist bei einem Kurspflege erfordernden Wertpapierdepot gegeben.
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Vgl auch; Beisatz: Für die Intensität der Inlandsbeziehung ist aber nicht nur der Wert des inländischen

Vermögens, sondern auch seine Art von Bedeutung. Das Vermögen kann von einer solchen Art und einem

solchen Umfang sein, daß es eine im Inland ausgeübte Verwaltung erfordert. (T1)
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